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Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung im Service Zentrum 
oder beim Sachbearbeiter 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S1, S11, S2, S3, S31 Altona 
112, 155 Große Bergstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO 
Eingang 19.12.2013 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 205-019 
Flurstück 00907 in der Gemarkung: Altona Nordwest 

 
 
Umnutzung einer Zoohandlung zu einem Fahrradladen 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls 
notwendige Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
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Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Durchführungsplan 27 A 
 mit den Festsetzungen: MK 5g 
 Baugesetzbuch 
 
Bebauungsplan Altona-Altstadt 40 
 mit den Festsetzungen: Kerngebiet 
 Baunutzungsverordnung vom 15.09.1977 
 
Sanierungsverordnung Altona-Altstadt S5, Große Bergstraße/Nobistor 
 
Gestaltungsverordnung Verordnung zur Gestaltung von Neu-Altona 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 16/ 1 - 6 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
1. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

1.1. Standsicherheit  
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
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Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Änderung 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Wohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse: 4 Vollgeschosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANLAGE 
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IMMISIONSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN/ § 22 BImSchG 

- Auflagen und Hinweise   - 
 
Zuständige Dienststelle: 
 
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt 
Technischer Umweltschutz –VS31- 
Fr. Dipl.-Ing. M. Teßloff 
Jessenstr. 1-3 
22767 Hamburg 
Tel.:  040/42811-6030 
Fax:  040/427 311288 
E-Fax  040- 427902134 
E-Mail:  Martina.Tessloff@Altona.Hamburg.De 
 
Vorschriften: 
 
Bei der Ausführung und dem Betrieb der Anlage sind folgende Vorschriften einzuhalten: 
 
- die Vorschriften der §§ 22 - 25 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) über 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 
 
- die Vorschriften der aufgrund von § 23 erlassenen Rechtsverordnungen 
 
Auflagen: 
 
Allgemein: 
Der o.a. Betrieb einschl. aller Nebeneinrichtungen ist so zu errichten, zu führen und zu 
unterhalten, dass gem. § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) schädliche 
Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten sind. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft weder durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen gefährdet, 
erheblich beeinträchtigt oder erheblich belästigt werden.  
 
Luft : 
Abluft ist über Dach in den freien Luftstrom abzuleiten. 
 
Lärm: 
Die gesamte Anlage ist so zu betreiben, dass durch den Lärmbeitrag der Anlage einschließlich 
aller Nebeneinrichtungen die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA-Lärm) vom 26.08.98 nicht überschritten werden. 
 
Auf dem im B-Plan Altona-Altstadt 40 als Mischkerngebiet ausgewiesenen Grundstück sind die 
Emissionen so zu beschränken, dass gem. TA-Lärm Pkt. 6.1 c folgende Immissionsrichtwerte 
an den jeweiligen Immissionsorten eingehalten werden: 
 
Tagsüber 60 dB(A), in der Zeit von 6.°° - 22.°° Uhr, 
nachts 45 dB(A), in der Zeit von 22.°° - 6.°° Uhr. 
 
Für die Beurteilung der Geräuschübertragung innerhalb von Gebäuden ist die TA-Lärm Pkt 6.2 
heranzuziehen. Unabhängig von der Gebietsausweisung gelten folgende Richtwerte: 
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 Tagsüber 35 dB(A), in der Zeit von 6.°° - 22.°° Uhr, 
 nachts 25 dB(A), in der Zeit von 22.°° - 6.°° Uhr. 
 
Fenster und Türen sind bei lärmintensiven Tätigkeiten ständig geschlossen zu halten. 
 
Licht: 
Die Vorgaben der Licht-Richtlinie sind zu beachten und umzusetzen. Die Nachbarschaft ist vor 
Raumerhellung und Blendung zu schützen. 
 
Abfall: 
Für die nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) nicht überwachungspflichtigen Abfälle gilt: 
Die Anlagen sind so zu betreiben, dass die Entstehung von Abfällen nach Möglichkeit 
vermieden wird und die beim Betrieb der Anlagen unvermeidbar entstehenden Reststoffe 
ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder - soweit dies technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich vertretbar ist - als Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden.(§ 22 BImSchG i. V. 
m. KrWG) 
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